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Fraktion LBU/Die GRÜNEN
•	 Ulf	Janicke	

Fraktionssprecher,	AFV,	ABKS	
ulf.janicke@lbu-diegruenen.de

•	 Walter	Sorms	
AFV	
walter.sorms@lbu-diegruenen.de	

•	 Bettina	Dreiseitl-Wanschura	
ABKS,	AR	ÜMT		
bettina.dreiseitl-wanschura@	
lbu-diegruenen.de	

•	 Bernadette	Siemensmeyer	
ABTV,	AR	Swü	
b.siemensmeyer@lbu-diegruenen.de	

•	 Herbert,	Dreiseitl	
ABTV,	AR	SWSee	
herbert.dreiseitl@lbu-diegruenen.de		

•	 Dr.	Andrej	Michalsen	
ASFU,	AR	HS	
andrej.michalsen@lbu-diegruenen.de	

•	 Dr.	Irene	Alpes	
ASFU,	AR	Swü	
irene.alpes@lbu-diegruenen.de	

Fraktion CDU
•	 Günter	Hornstein	

Fraktionssprecher,	AFV,	ABKS,	AR	SWSee	
guenter.hornstein@cdu-ueberlingen.de		

•	 Ulrich	Krezdorn	
ABTV,	ASFU,	AR	Swü	
ulrich.krezdorn@cdu-ueberlingen.de	

•	 Sonja	Straub	
ASFU	
sonja.straub@cdu-ueberlingen.de	

•	 Dr.	Alexander	Bruns	
AFV	
alexander.bruns@cdu-ueberlingen.de	

•	 Jörg	Bohm	
ABTV	
joerg.bohm@cdu-ueberlingen.de	

•	 Franz	Dichgans	
ABKS,	AR	ÜMT	
franz.dichgans@cdu-ueberlingen.de	

Fraktion FWV/ÜfA
•	 Robert	Dreher	

Fraktionssprecher,	ABTV,	ASFU,	AR	SWSee	
robertdreher@web.de

•	 Hubert	Büchele	
ABTV,	ASFU	
hubert-buechele@dtmail.de		

•	 Christian	Sellerbeck	
AFV,	ABKS	
rechtsanwalt@sellerbeck.com

•	 Ralf	Mittelmeier	
ABKS,	AR	Swü,	AR	ÜMT	
r.mittelmeier@t-online.de	

•	 Lothar	Thum	
AFV	
lothar.thum@dtmail.de	

Fraktion FDP
•	 Raimund	Wilhelmi	

Fraktionssprecher,	AFV	
raimund.wilhelmi@buchinger-wilhelmi.com	

•	 Ingo	Wörner	
ABTV,	ASFU	AR	Swü	
ingo@worner-bau.net	

•	 Andreas	Liebich	
ABKS,	AR	ÜMT	
info@johanniter-kreuz.de

Fraktion SPD
•	 Dr.	Rainer	Röver	

Fraktionssprecher,	ASFU	
rainer.roever@gmx.de

•	 Kirsten	Stüble	
ABKS,	AFV	
k.stueble@t-online.de

•	 Michael	Wilkendorf	
ABTV,	AR	Swü	
mijuwi@gmx.de

Fraktionslose Mitglieder
•	 Hans-Dieter	Roth	(AfD)	

ASFU,	ABKS	
hd@hof-neuhaus.de

•	 Thorsten	Peters	(AfD)	
ABTV,	AFV	
post@thorsten-peters.de

ERLÄUTERUNGEN
ABKS:		 Ausschuss	für	Bildung,	Kultur,	Soziales
ABTV:		 Ausschuss	für	Bau,	Technik,	Verkehr
AFV:		 Ausschuss	für	Finanzen	und	Verwaltung	
ASFU:		 Ausschuss	für	Spital,	Forst,	Umwelt	
AR	HS:		 Aufsichtsrat	Helios	Spital	Überlingen
AR	LGS:		 Aufsichtsrat	Landesgartenschau	GmbH
AR	Swü:		 Aufsichtsrat	Stadtwerke	Überlingen	GmbH
AR	SWSee:		 Aufsichtsrat	Stadtwerk	am	See		

GmbH	&	Co.	KG
AR	ÜMT:		 Aufsichtsrat	Überlingen	Marketing	und	

Tourismus	GmbHM
it
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Amtliche Bekanntmachungen 

Informationen zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

Alle Informationen zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse finden Sie  
im Ratsinformationssystem der Stadt Überlingen unter https://buergerinfo.ueberlingen.de/info.php oder  
Sie scannen ienfach den QR-Code. 

Lärmaktionsplan 4. Stufe  
der Stadt Überlingen

Bekanntmachung  
des Aufstellungsbeschlusses
Bekanntmachung  
der Öffentlichen Auslegung

Die Stadt Überlingen erstellt auf der Grund-
lage der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/
EG des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 25.06.2002 über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm 
sowie den §§ 47a - 47f des Gesetzes zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Luftverschmutzung, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundesimmissionsschutzgesetz – BIm-
SchG) die Fortschreibung des Lärmaktions-
plans unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
und betroffener Behörden sowie Träger öf-
fentlicher Belange.

Das Büro Rapp AG aus Freiburg, beauftragt 
mit der Fortschreibung der Lärmaktionspla-
nung, hat die Ergebnisse der Lärmkartie-
rung der LUBW ausgewertet. Diese wurden 
in der öffentlichen Sitzung des Gemein-

Sitzung des Bau-, Technik und Verkehrausschusses

Am Montag, 14.10.2024 findet um 14:00 Uhr im Rathaussaal eine Sitzung des Bau-, 
Technik und Verkehrausschusses statt.

Tagesordnung:
1  Bebauungsplan „Goldbacher Straße - 3. Teiländerung im Bereich der Kliniken 

Buchinger-Wilhelmi“ mit örtlichen Bauvorschriften:
•	 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Informations-

möglichkeit gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB
•	 Kenntnisnahme Entwurf
•	 Beschluss der Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB  Beschluss

2  Städtebaulicher Vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
„Nachverdichtung Hildegardring (Schättlisberg - 8. Teiländerung)“ Vorberatung

3  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nachverdichtung  
Hildegardring (Schättlisberg - 8. Teiländerung)“  Beschluss

4  Starkregenereignis am 05.09.2024  
 Kenntnisnahme
5  Überdachung Bushaltestellen Landungsplatz   Beschluss
6  Berichte und Anfragen  
7  Kenntnisnahme Protokoll 

Überlingen, den 02.10.2024
gez. Thomas Kölschbach
Bürgermeister
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derats am 25.09.2024 behandelt. In dieser 
Sitzung beschloss der Gemeinderat zudem 
die Aufstellung des Lärmaktionsplans der 4. 
Stufe im vereinfachten Verfahren auf Basis 
der vorliegenden Lärmbelastung. Darüber 
hinaus wurde der Entwurf des Lärmaktions-
plans mit Stand vom 03.05.2024, die öffent-
liche Auslegung sowie die Anhörung der 
Behörden sowie Träger öffentlicher Belange 
beschlossen.

Der Entwurf des Lärmaktionsplans 4. Stufe 
liegt in der Zeit vom 11.10.2024 bis ein-
schließlich 15.11.2024 bei der Stadtverwal-
tung Überlingen, Abteilung Stadtplanung 
und Klimaschutz, Bahnhofstraße 4, 1. Ober-
geschoss im Flur, während der üblichen Öff-
nungszeiten öffentlich aus. 

Der Entwurf des Lärmaktionsplans steht 
während dieser Zeit auch auf der Home-
page der Stadt Überlingen unter www.ue-
berlingen.de/aktuelle-beteiligungsverfah-
ren-stadtplanung zum Download bereit.

Die Öffentlichkeit erhält damit die Gele-
genheit, aktiv an der Erstellung des Lär-
maktionsplans 4. Stufe mitzuwirken und 
ihre Meinung zu äußern. Parallel erfolgt die 
Anhörung der Behörden und Träger öffent-
licher Belange.

In diesem Veröffentlichungszeitraum sollen 
Stellungnahmen elektronisch an bauleit-
planung@ueberlingen.de übermittelt 
werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen 
auch schriftlich abgegeben oder mündlich 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Es 
handelt sich hierbei um ein öffentliches Ver-
fahren und die Stellungnahmen werden in 
öffentlicher Sitzung behandelt. Schriftlich 
vorgebrachte Stellungnahmen sollten die 
volle Anschrift der Beteiligten enthalten.

Die abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung fließen in die 
Abwägung ein. Stellungnahmen, die nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, kön-
nen bei der Beschlussfassung über den 
Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben, 

sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Lärmakti-
onsplanes nicht von Bedeutung ist.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsord-
nung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwen-
dungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragssteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Datenschutz: Das Verfahren zur Aufstellung 
eines Lärmaktionsplans ist ein öffentliches 
Verfahren. Daher wird grundsätzlich über 
alle eingehenden Stellungnahmen durch 
den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung 
beraten und beschlossen. Die Stellungnah-
men der Öffentlichkeit werden dabei ano-
nym behandelt.
 
Überlingen, 07.10.2024

gez. Thomas Kölschbach
Bürgermeister

Alle amtlichen Bekanntmachungen finden Sie auf der städtischen Homepage www.ueberlingen.de

Öff entliche Versteigerungen

Aktenzeichen:
3 K 18/23 Überlingen, 10.09.2024
 

Amtsgericht Überlingen
VOLLSTRECKUNGSGERICHT

 
Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am
 

Datum Uhrzeit Raum Ort

Mittwoch, 
20.11.2024

13:30 Uhr 108, Sitzungssaal Amtsgericht Überlingen, Bahnhofstraße 8, 
88662 Überlingen

 
öffentlich versteigert werden: 

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Überlingen
 

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m² Blatt

Überlingen 1339/30 Gebäude- und Freifläche Forellenweg 12 782 6908

 

Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) : Freistehendes Einfamilienhaus

Verkehrswert:    1.115.900,00 €

davon entfällt auf Zubehör: 2.400,00 €  (Küchenzeile UG)
    1.500,00 €  (Kaminofen UG)
    12.000,00 €  (Einbauküche EG)

Der Versteigerungsvermerk ist am 04.12.2023 in das Grundbuch eingetragen worden.


